
















  





              

         

         

    

             
 




 











          



          




           


 
   
         
           
























 
  
 















             




          
          
       






              
  
            
            
         







           


              






            
         
           







 


 





           













           

              









 

           
           
          






           

            












                     



        §12
Schüler/innen, die mit eigenen Kraftfahrzeugen oder sonstigen Fahrzeugen anreisen, haben 
diese, soweit sie auf dem Gelände des HTK abgestellt werden, auf die ausgewiesenen Park- 
und Abstellplätze abzustellen. Die Fahrzeuge sind stets so abzustellen, dass Einsatzfahrzeuge 
hierdurch in keiner Weise behindert werden. Im gesamten Areal gelten die Bestimmungen der 
Straßenverkehrsordnung. Bei einer Missachtung dieser Regeln behält sich das HTK das Recht 
vor, die Zufahrt und das Abstellen für bestimmte Fahrzeuge und/oder Fahrer zu untersagen. 

 Hinsichtlich des gesamten Areals des HTK erfolgt die Befahrung auf eigene Gefahr. Dies gilt 
insbesondere auch für jegliche Schäden bei Befahrung der vorgesehenen Parkflächen sowie der 
Abstellung der Kraftfahrzeuge. Ausdrücklich klargestellt wird, dass die Parkflächen von Seiten 
des HTK freiwillig und unentgeltlich überlassen werden und diesbezüglich keinerlei Räum-, 
Streu-, oder Ausbesserungspflichten des HTK bestehen oder übernommen werden. Die Benut-
zer der Park- oder Abstellflächen können insbesondere keine Ansprüche aus der Unterlassung 
der Streuung oder Räumung von Eis und Schnee ableiten. Das HTK haftet diesbezüglich ebenso 
wenig für Beschädigungen an den Fahrzeugen wie infolge einer Beschädigung von Seiten Dritter 
oder infolge eines Zufalls oder höherer Gewalt. Fußgänger sind an Gefahrenstellen zur besonde-
ren Vorsicht verpflichtet.


